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Königliche
CONFIRMATION

der,

von den Merchant»
des Flcnöburgischcn Hospitals, und zum Heil. Geist,

unter sich beliebten

$Mtö=ASSECURANCE-
COMPAGNIE,

und der desfalls

entworfenen Zlrticul».
de Dato C h r i f t i a n s b u r g  d. 9MI April. 1 7 5 9 .

Flensburg, 
gtfcrucft bey den Gebrüdern S em nzhausen .



,

S  ' '■ h  i: -’ s \  I

* \ ' <• . * >

i l . i

• ' S

å  • : *.% K ■ 1 •; ’ ^

- 1  S  -

r "  ~ ‘

, \ 1! v ■
J  1 : . . . . .  . i .

f\ i \ r  
* i  /"

r .  M j  *  4

• • * i f  - •  v * -

/  :  ; r .

'  "  1 . v
" f f f

/  *' . ■ * '  : ,■ . ;

"  T%£'b\ $ • . S S  ■ ;  ‘

/ ■



irW-erich der Fünfte,
von KOttes Aimdcn
König zu Dannemark, Nor

wegen, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schles
wig, Holstein, Stormarn und derDitmarschcn, Graf zu Oi- 
denburg und Delmenhorst, rc. rc.

st)UN fund hiemit, daß Uns die pro tempore Provifores 
und Vorsteher des Hospitals und zum heiligen Geist in 

Unserer Stadt Flensburg Supplicando allerunterthänigst vor- 
tragcn lassen, gestalt die zu gedachten; Hospital gehörige Lausten 
und Unterthanen, zusannnr verschiedenen ändern benachbarten 
zu adclichen Güthern gehörigen Umerthanen eine Brand-Alle- 
ciu-antz-Compagnie unter sich beliebet, Wesfalls die entworfene 
Arcicuin folgendergcstalt lauten:

A 2 Dein-
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Demnach die zum Hospital in Flensburg gehörige Lausten 

und Unterthanen, theilS zerstreuet, in eine und andere Brand- 
Gilde sich begeben, und rheils an blos krlvsc-Beliebunge» mit 
Thcil genommen haben, großentheilö aber noch gar nicht in 
einigen Brand-üllecurance-^ompagnien interelüretsind; bind 
aber die allerhuldreichste Kbnigl. Absicht llnd Anordnung dahin 
gerichtet ist, daß die eigenbeliebige P riva t-Gilden aufgehoben 
werden sollen, und daß hingegen eine generale Brand-Verord
nung eingeführet werden müsse; Als haben nunmehr, in Ge
folge der folcherhalben allcrschuldigst geschehenen Obrigkeitlichen 
ernstlichen Anweisung, die obbenannte Hospitals-Lansten und 
Unterthanen, die nachbeschriebene generale Brand-Gilde un
ter sich zu errichten umsomehr sich veranlasset gefunden, als 
nicht allein neben den Lausten, Kötenern und Insten insonder
heit auch die Hospitals -Unterthanen zu St. Jürgen bey Flens
burg in einer ziemlich starken Anzahl vorhanden sind, son
dern auch diejenige in den hiesigen v-üriKen befindliche Einwoh
ner, welche zu adelichen Güthern gehören, oderKirchen-Lansten 
und Kbtener sind, oder aber sich von den adelichen Güthern und 
sonsten frey gekauft haben, in dieser generalen Brand- Afiivu- 
rance-Compagnie mit intereflitm können, wenn sie, vermit
telst ihrer Mit-blnterschrift und eo ipfo ratione dieser Brand- 
Sachen renunciittm eigene»Fori, der desfallsfestgesetzten nach
stehenden Verpflichtung sich mit unterwerffcn.

blcberhanpt nun bestehet alles in einer guten Obfervance 
vor-in-und nach einem Brande, ttitb die Vorschriften müssn 
folglich zum Endzweck haben,

1) daß, so viel menschmbglich, ein Brand - Schade ver
hütet,

2) daß eine entstehende Feuers-Brunst bald wieder gcld- 
schet, und

z) daß dem Abgebrannten wiederum zu den verlohrnen 
Gebäuden verholffen werde.

Erster
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wie nemlich aller Brand-Schade best- 
möglich zu verhüten.

ie Lansten undKötener, benebst den Einwohnern.;» S t. 
Jürgen, wie auch allenfalls bencbst den nunmterefiimn, 
sogenannten Frey-Leuten und adelichen Unterthanen, 

sollen in 5 Diltridte, als I) Süder -und 2) RorderSt.Jürgen, 
3) aus den Kirchspielen Adeldue, Rüllschau und Hürup, 4) 
aus den Kirchspielen Grundtofft, Steinberg und Holt, 5) aus 
dem Tonderjchcn Kirchspiel Medelbue, nebst Tinningstede, Ach- 
terup, Wanderup, Klein-Wiehe und Sillerup, wie auch dem 
Bredtstedischen DorfHögel, abgetheiler werden, und in jedem 
D iltric t ircvdcn 2 Interessenten ernannt, welche, so wie anitzo 
die unten im 3 ten Theil vorkommende Taxation zu verrichten 
helfen, also auch alljährlich zweymal, nemlich am Montage nach 
Ostern und am Montage nach Michaelis, aller Interessenten 
Häuser mid Brand-Gerähtschaften besichtigen, und, ohne Anse
hen der Person, auf alles dasjenige sorgfältige Acht haben sol
len, was in nachgesetzten Articuln angeordnet worden.

Es soll ein jeder Interessent undHauswirth alle nur mög
liche Sorge tragen, daß ein jeder, und also auch in fpetie die 
Kinder und Domeftiquen, mit Feuer und Licht vorsichtig um
gehen , und daß insonderheit Niemand in den Ställen und auf 
den Boden ohne Leuchten und Laternen, mit bloßem Lichte oder 
Lampen, herum gehe.

Z. i.

§ . 2.

A 3 §. 3 -
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§. 3. -
In  den Dreschlöhen oder Tennen soll ein sowohl oben als 

unten, und an beyden Seiten dichtes Leuchter-Gefäß vorhan
den seyn, um darin das Licht, ohne Gefahr für Heu und Stroh, 
hinein zu setzen.

§» 4»
Des Tobacksrauchens in den Ställen beyin Dreschen und 

Viehfuttern, und auf den Heu-und Stroh-Boden, ungleichen 
an ändern gefährlichen Orten, und beym Heu- Korn-und Tors- 
Fahren, soll sich einjeder enthalten.

§. 5.
Einjeder Hauöwirlh muß auf alles dieses genaue Aufsicht 

haben, und folglich nicht weniger, zu seiner eigenen und seiner 
Nachbaren Confervation, selbst alle Abend in seinen Ställen, 
Rauch-Kammern, und wo Feuer gewesen ist, vorsichtig Nach
sehen, so wie gleichfalls die Ofen und Feuer-Stellen für Katzen 
und Hunde wohl verwahret halten, und kein Licht an den 
Wänden, Tischen und Bänken anklebeu lassen.

§ . 6.
Aufden Backöfen sollen keine Holz- und andere lcichtbren- 

nendc Materialien getrocknet werden, aua) soll das ungcdroschcne 
Korn, Hm und andere leicht fellerfassende Sachen zwey Ellen 
weit von den Schornsteinen abgelegct, und mit Brettern sol
chergestalt davon abgesondert werden, daß mair ganz ungehin
dert dazu kommen könne.

§. 7«



§. 7.
Keine Schornsteine oder Backöfen, wobey Zimmer-Arbeit 

oder Holz ist, sollen künftig geduldet, sondern sie sollen von 
Steinen und Leim oder Kalck vollständig und in benöthigter 
Weile verfertiget, so wie nicht weniger allezeit rein gehalten, 
und des Endes wenigstens alljährlich zweymal gefeget, auch jo 
eingerichtet werden, daß sie zum wenigsten eine Elle über dem 
Dach hervorragen.

§. 8.
Alles gefährliche Schiessen, und das Tobackrauchen ohne 

Pfeifen-Deckeln, bey den Häusern und Ställen, wie auch das 
Feuerschlagen auf den Gassen in S t. Jürgen, und nicht weniger 
das Feuerhohlen in der Nachbarschaft, besonders in offenen 
Gefäßen, wird hiemit gänzlich verbothen, als welcherhalben 
von einem jeden intereffenten erfordert wird, in seinem Hause 
ein Feuerzeug in gehörigem Stande zu halten.

. §. 9.
M it der Bearbeitung des Flachies oder Hanfs soll von 

einent jeden Hauswirth aufs allervorsichtigste und in fpetie an
ders nicht, als bey Tage und an sichern Orten, verfahren 
werden.

§ . io .
Die Kohlen und glimmende Asche in den Ofen und auf 

dem Heerde müssen des Abends vorsichtig verwahret, so wie 
auch anders nicht, als völlig gelöscht, ausgebracht werden.

Zwky-
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w e y t e r he i l /
wie eine Feuers-Brunst bestens zu 

löschen.

on L inem  jeden intereflenten a u f  dem  L a n d e , w ird  er
fo rd e r t, fo lgendes B r a n d - G c r ä h t  a llzeit in  g u te m  S t a n 
de z» h a l te n ,  a ls

1) eine b is  oberst dem  G ieb e l seines H a n fe s  zulängliche 
L e i te r ,

2 )  eine H a n d -H a c k e ,
3) einen D a c h - S tu h l ,  u n d
4 )  einen E y m e r .
W a s  a b e r <&t. J ü r g e n  b c tr if t ,  f t  rv erdcn , in  A nsehung  daß 

w enige S t r o h - D ä c h e r  a lld a  s in d , u n d  a l lg a r  c e l f i rm  sollen ,  
keine D a c h -S rü h le  daselbst g e b ra u c h t, sondern  es w erd en  n u r  
4  lan g e  L e ite rn , u n d  12  H an d h ack en  e r fo rd e r t ,  u n d  dabeneben 
soll einjedcr seinen B r a n d - E y m e r  in  b ra u c h b a re m  S t a n d e  
h a lte n . ■ - - •

E in  jeder intereffent soll schuldig s iy n , jo bald  er eine F eu e rs -  
N o c h  w a h rn im m t,  oder d av o n  d a sG c sc h re y  h ö re t ,  nebst seinem  
G esinde in  a lle r E is te ,  u n d  m i t  seinein B ra n d -G e r 'ä h t  sich d a h in  
zu  v e rfü g e n , auch seine N a c h b a re n  u n d  g u te  F re u n d e  m ir  auf- 
z u b ie tm , u m  nach M öglichkeit löschen zu helfen.

§. i.

§. 2.

§. 3.
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§» 3»
Insonderheit wird auch ein jeder bey schwerer Strafe ge- 

Warner und angewiesen, wenn er in seinem oder seines Nachba
ren Hause ein ausgehendes Feuer wahrnimmt, sofort durch ein 
Geschrey solches kund zu machen, und also keinesweges solches 
zu verbergen, oder die Lösch- und Dämpfung heimlich mir sei
nen Leuten zu unternehmen.

§» 4»
Diejenige in S t. Jürgen» wtche Pferde und Wagen haben, 

sind schuldig mit ihren Pferden und Wagen in Zuführung der 
Sprützen und deS benöthigten Wassers, alle hülstiche Hand zu 
leisten, und also bey exemplarischer Bestrafung sich hierin gar 
nicht saumselig zu beweisen; wie denn hingegen derjenige Haus- 
wirth oder dessen Knecht, der die erste Sprühe mit Wasser zum 
Feuer bringt Zwey Rthlr. aus der Brand-Casse zu genießen 
haben soll.

§. 5.
Die bestellte Männer jeden Diftrifts, sollen bey einer 

Feuers Noch gute Ordnung halten, daß einer dem ändern 
nicht im Wege laufe, und daß diejenige, welche mit Zutragung des 
Wassers keine hülstiche Hand leisten können, so wie auch frem
de und verdächtige Leute, weggewiesen werden: Jmgleichen 
sollen sie, wo die Noth am größesten ist, die andere zur Arbeit 
anführen, dasjenige, was gerettet werden kann, an einen 
sichern Ort hinführen, und dasselbe mit bekannten guten Leure» 
bewahren lassen, als welche auch nicht davon abgehen müssen, 
bis alles dem Eigener wieder zugestellek worden.

B  § . 6.
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§. 6.

Die Zimmer-Leute sollen auch bey zunehmender Gefahr, 
mit Aerten und Sägen sich sofort einfinden, und benöthigten 
Falls, mit Abkappcn, Niederhauen und Niederrcissen, hülfii- 
che Hand leisten, gleich dann diejenige Schiss-Leute oder sonsten, 
welche mit Aussteigen vor ändern mnzugehen wissen, alle 
mögliche Hülfe und Arbeit zu erweisen haben.

§. 7.
W an n  der B rand  gelöschet, so soll au f der Brandstädte, 

eine Wache bestellet werden, welche mit aller S orgfalt 
und Trem  darauf Acht haben soll, daß nichts wieder aufglini- 
me und ferneren Schaden verursache.

§. 8.
Daferne ein intereflent, bey einer Fetters - Noch mit 

seinem Gesinde die mögliche Treue nnd Fleiß, nebst Rach 
und That Nachlassen, oder g a r ,  ohne R o th , wegbleiben 
würde, so soll e r ,  den Umständen nach, der Casse zum 
Besten, zur S tra fe  gezogen werden.

Drit-
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r i t t e r  H h e i l ,

enthaltend die generale B r a n d ig e -  
curance- Compagnie»

5 f r  S * lt
ines jeden interetTenten Häuser und Gebäuden, sollen 
1 von denen in jedem D iftriti bestellten Aussehern, mit 

Zuziehung eines Mauermeisters, taxitet werden, und 
nach vollendeter T axation sollen die Aussetzer aus allen Di- 
flriften  zusammen treten, und das generale Verzeichnis von 
allen InteretTenten und T axations-Sum m en zusammen l'l'im 
gen, damit nach daraus kormirter generalen Summe hiernächst 
bei) den Vorfällen die Rata eines jeden nach seiner Summe aus« 
gerechnet werden könne.

§» 2 »

Ein jeder InteretTentgibt jährlich nach der T axation, wovon 
jetzt eben Erwehnung geschehen, Einen Lss. von jedemHundert 
M sl., alswelcheözum erstenmalaufinstehendeöNeu-Jahr einge
fordert, und womit alljährlich aufNeu-Jahr continuiret wird, 
damit vorerst aus solchen eingesamleten Geldern, so weit sie zu
reichend, dem Schadenleidenden wieder geholfen werde. W ann  
aber diese Casse zu dem Schaden nicht hinlänglich seyn würde, 
so soll ein jeder interelTent, ausser solcher jährlichen Ausgabe auch 
pro rata dazu bezahlen, und forhane Rata w ird , nach M as- 
gabe der T axation , wie im nächst vorstehenden §. I. gemeldet 
ist, ausgerechnet.

B  2 § .  z.
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§» 3»
Diest Ratam soll ein jeder interefTent, nach der gemachten 

Repartition, wie eben vorhero Erwehnung gethan, innerhalb 
8 Tagen nach der Ankündigung an seine Diftri&s-Auflther, 
oder an den zu bestellenden Caffierer, unverzüglich einliefern, 
und in so ferne auf gütliche Anforderung die Gelder nicht be
zahlet werden, so haben die Commitmtc eine Defignation bey 
dem p. t. verwaltenden H errn Hospitals-Vorsteher einzuliefern, 
als welcher dann das Fehlende mit gewöhnlicher Execution ein
treiben w ird , und welcherhalben die ebenfalls miointereflimv  
de fremde Unterthanen, K raft diests ihrem Foro feyerlich re- 
nunciirtlL

§. 4 .
W ürde aber, welches der allwaltende G O tt, so wie bis- 

hero geschehen, also auch ferner, in Gnaden abwende, allzuviel 
im Rauch ausgehen, und würde also diejenige Verbindung, daß 
der Schade allganz ersetzet werden solle, denen vom Feuer un
beschädigt gebliebenen gar zu beschwerlich fallen, so hat auf sol
chem Fall ein jeder in dem erstenZahr nicht mehr als V ier, in 
dem zweyten Zwey und in dem dritte Einen Pro Centum von 
seinem ganzen Taxations-Quanto, wofür sein H aus und übri
ge Gebäuden eingeschrieben sind, zu bezahlen, als welches dann 
mit allem demjenigen, was in der B rand  Casse vorhanden ist, 
pro rata, und nach der geschehenen laxa tion , unter den Scha- 
denlkidenden zu repartitm ist. Den übrige Schaden müssen die 
Abgebrannte, als einen, nach göttlichem Verhängniß sie be
troffenen Unglückefall, selbst tragen.

§ .5.
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§» 5«
Auster dem eben benannten Zuschub nach einté jeden Taxa

tions-Summe, haben noch auch die sämtliche Lausten sich unter 
einander vereinbaret, daß ein jeder Lauste und voller-Bohls- 
m ann dem schadenleidenden Lausten und In h ab e rn  eines vollen 
B ohls

Eine Tonne reinen Rocken,
Eine V iertel-Tonne Buchweitzen,
V ie r D ra g  S t r o h , und 
Zwo Fuhren

liefern solle; wiewohl doch die Fuhren allenfalls m it Gelde, 
nach billigem T axe, bezahlet werden können, und die eben
besagte Stücke, sowohl im Liefern als Empfangen, pro rata dar
nach ausgerechnet werden, wie ein jeder ein volles oder halbes 
B o h l, oder sonstigen Bohls-Antheil besitzet.

§. 6.
W a n n  einem Interessenten sein ganzes Gebäude abbren

nen w ürde, so soll der nächstwohnende M i t - Interessent» nem- 
lich ein Lanste den ändern, und ein K öttner den ändern, m it 
seinen Letzten und Kindern in  Sechs Wochen zu beherbergen, 
auch ihm allen geneigten W illen zu erweisen schuldig feyn, wie 
denn auch das gerettete V ieh , w ann es sich aus dem Felde nicht 
ernähren kan, von den sämmtlichen Lausten nach Proportion, 
m it F u tter und S ta llra u m  so lange unterhalten werden m uß, 
bis der Abgebrannte selber einerndten, oder das V ieh a u f die 
W eide schlagen kann.

95 3 §. 7.
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§. 7.

Sollte der abgebrannre intereflünt ein nachlässiger und 
schlechter Hauswirth seyn, oder sollte es erweislich gemacht wer
den, daß der Schade durch Vorsatz, oder durch grobe Unachtsam
keit mit Feuer und Licht, entstanden w äre; so soll der Schuldige, 
dem Befinden nach, m it harter Strafe beleget werden; wie denn 
zu dem Ende, derjenige, bey welchem ein Feuer auskommen sollte, 
sich eydlich von allem bösen Vorsatz zu reinigen, und w as ihm 
von der Ursache des Brandes bekannt seyn mögte, eydlich an- 
zuzeigcn schuldig ist.

§. 8.
W äre es zu befürchten, daß der Schadenlcidende dasjenige, 

was zu Aufbau-und Reparirung des abgebrannten Hauses zu 
zahlen ist, nicht darzu anwendcn würde, so hat derselbe, vor 
dcnr Empfang der Gelder, fuffi^ante Caution, oder in deren 
Ermangelung denen intereflenten einen (lifficantm M ann zu 
stellen, der die Gelder in Empfang nehme und den B a u  besor
ge, damit solche zu keinem ändern Gebrauch, als wozu sie de- 
ilinirct sind, angewandt werden indgen; wie denn auch diese 
Gelder mir keinem Arrest beleget, oder in folutum für andere 
Schulden angegeben werden können.

§. 9.
D ie Wiederaufbauung muß in einem Jahr, nach geschehe

nem B rande, zum Stande gebracht seyn, und die Diftrifk- 
Männrr, oder allenfalls ein zu bestellender C affim , müssen dafür 
Sorge tragen, daß die taxiere Summa, so wie der B a u  avan
c ie r , und wie es zu Ankaufung der Materialien benöhtiget ist, 
ausbezahlet werde.

§. io.
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§. lv.

W ann  nach erfolgter allerhöchsten Königl. Confirmation, 
die generale Taxations-Summe und deren Betrag auöfündig ge
macht scyn wird, so soll, nachdem Befinden, von der Erheblich
keit der S u m m e, und nach Anleitung anderer zu erwägenden 
Umstände, wegen der Bestellung eines fufficantm und Rech- 
nungs-vcrständigen Calfirers ein fernerer Schluß von dem Ho
spitals-Gericht gefastet werden, welcher sowohl den jährlichen 
Zuschub in Empfang nehmen, als auch bey Unglücks-Fällen 
die behufige Reparationes, nebst Eineailir- und Ausbezahlung 
zu veranstalten haben, und des Endes vom Hospirals-Gerichr, 
allenfalls mittelst von ihm zu leistender Caution, dazu bestellet 
werden soll.

§. »♦
Don diesem Caifirer soll alle J a h r , 8 Tage nach Michaelis, 

vor dem Hospitals-Gericht, in Gegenwart der Diftriéts-Måm  
ner, vom Lande sowohl als von <5t. Jürgen, richtige Rechnung 
abgeleget werden, wie dann auch das lleberfiießende sogleich zum 
Capital gemacht, und zur Sicherheit selbst bey dem Hospital zu 
D rey pro Centum Zinsen beleget, überhaupt auch in ein ä part 
dazu zu haltendes Buch alles eingeschrieben, und insonderheit, 
wie viel jährlich eingeflossen, und hinwiederum davon ausge
geben , und wie viel folglich beym Hospital gegen des H errn 
Vorstehers Quitung beleget worden, alljährlich richtig darin 
notiret, und von den vorbenannten Personen mit unterschrie
ben und bezeuget werden soll.

Zu obiger generalen Flensburgischen Hospitals -Brand- 
AlTecurance-Compagnie, und zur Gelebung aller obbeschriebenen 
Articuln, wollen wir unterschriebene Lansten, Kötener und sämt
liche Hospitals-Unterthanen, wie auch wir hiernächst uns mit 
verschreibende adeliche Unterthanen, Kirchen-Lansten und Kö
tener, und freygekauste Einwohner, uns K raft dieses ver
pflichtet haben. S o
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S o  geschehen zu S t .  Jürgen  bey Flensburg und sonsten,

den 26 Septembr. feqq. 1757.

M it ticfgeziemender B itte , W ir  geruheten diese Brand- 
Affecurance-Compagnie UNd deren Articuln allergnädigst con- 
firmirm zu wollen.

W ann W ir nun sothanem Gesuch in Hinsicht in dem desfallS 
behdrigen O rts  eingezogenen Bericht, dabey nichts zu erinnern 
gefunden, in Königl. Gnaden statt gegeben;

Als confirmiren und bestätigen W ir  vor-inftrirte Brand-Alle- 
curance-Articuinfsir die zum Flensburgischen Hospital und zum 
Heiligen Geist gehörige Lansten und Unterthanen hiedurch aller
höchst dergestalt und also, daß es dabey wörtlichen In h a lts  sein 
Verbleiben haben, einfolglich ohne Unsere vorgängige allergnä
digste Genehmigung darunter nichts verändert werden darf, 
also dawider nichts vorgenommen, besonder» die Brand-Gilde- 
Intereffenten dabey bis an Uns kräftigst g eschützet werden sollen. 
Wornach sich ein jeder, den eS angehct, allerunterthänigst zu 
achten. Urkundlich unter Unftrm Königl. Hand-Zeichen und 
vorgedrucktem Jnsiegel. Gegeben auf Unftrm Königl. Refi- 
äence-Schloffe Christiansburg den 9 April. 1759.

FRIDERICH R.

F. L. v. DEHN. DESMERCIERES. C.F.MQLTKE.

C O N F I R M A T I O N
D e r  von den Unterthanen des Flensburgischen 

Hospitals und zum Heiligen Geist unter sich 
beliebten B ra n d tf re c u ra n c e -C o m p a g n ie ,
und der desfalls m tm orffcnenA m cuIn. <>on jeflfen.
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